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§ 16 V-StrG

V-StrG - Stral3engesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.09.2025

a) die bestehenden StraBen und deren Funktion,
b) die beabsichtigten Gemeindestraen, deren Funktion und ungefahren Verlauf und

c) die vorgesehenen MaRnahmen zum Schutz der schwacheren Verkehrsteilnehmer und zur Erhohung der
Attraktivitat des nicht motorisierten Verkehrs.

(2) Die Festlegung des ungefahren StralRenverlaufs nach Abs. 1 lit. b hat durch Festlegung eines Korridors fur die
beabsichtigte Stralle in einer Breite von hdchstens 50 m zu erfolgen. Der StraBenkorridor ist eine Planungsgrundlage
far eine Verordnung zur Erklarung als GemeindestraRe nach § 20.

(3) Bei der Erstellung des Stral3en- und Wegekonzeptes sind die Grundsatze nach§ 3 zu beachten. Auf Planungen der
Nachbargemeinden, des Landes und des Bundes ist Bedacht zu nehmen. Festlegungen fir den Nahbereich zu einer
Gemeindegrenze sind mit den Nachbargemeinden abzustimmen. Die Landesregierung ist vor dem Beschluss des
StraRen- und Wegekonzeptes und dessen Anderungen zu héren.

(4) Bei Erstellung des StraRen- und Wegekonzeptes und dessen Anderungen hat die Gemeinde die Mitwirkung der
Bevolkerung in angemessener Weise zu gewahrleisten. Der Entwurf des Stral3en- und Wegekonzeptes ist mindestens
vier Wochen auf dem Veréffentlichungsportal im Internet zu verdffentlichen (8 32e des Gemeindegesetzes). In der
Verdffentlichung ist auf die Mdglichkeit zur Erstattung von Anderungsvorschlagen nach Abs. 5 hinzuweisen.

(5) Wahrend der Zeit der Verdffentlichung kann jeder Gemeindebirger oder Eigentimer von Grundstiicken, auf die
sich das StraRen- und Wegekonzept bezieht, zum Entwurf schriftlich oder miindlich Anderungsvorschlége erstatten.
Eingelangte Anderungsvorschldge sind der Gemeindevertretung vor der Beschlussfassung iiber das StraRen- und
Wegekonzept zur Kenntnis zu bringen.

(6) Enthalt ein raumlicher Entwicklungsplan nach8 11 des Raumplanungsgesetzes grundsatzliche Aussagen im Sinne
der Abs. 1 und 2, so gelten diese als StraRen- und Wegekonzept.

*) Fassung LGBI.Nr. 10/2021, 4/2022

In Kraft seit 01.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/v-strg/paragraf/11
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=10/2021&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=4/2022&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 16 V-StrG
	V-StrG - Straßengesetz


